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Vierte Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung  
der Albert-Ludwigs-Universität für den Studiengang  

Bachelor of Liberal Arts and Sciences 

 

Aufgrund von § 32 Absatz 3 Satz 1 und § 19 Absatz 1 Satz 2 Nr. 9 des Gesetzes über die Hochschulen in 
Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG) vom 1. Januar 2005 (GBl. S. 1) in der Fassung des 
Gesetzes vom 1. April 2014 (GBI. S. 99) hat der Senat der Albert-Ludwigs-Universität in seiner Sitzung 
am 17. Dezember 2015 die nachstehende Änderung der Studien- und Prüfungsordnung der Albert-
Ludwigs-Universität für den Studiengang Bachelor of Liberal Arts and Sciences vom 18. Mai 2012 (Amtli-
che Bekanntmachungen Jg. 43, Nr. 55, S. 212–232), zuletzt geändert am 1. Oktober 2015 (Amtliche Be-
kanntmachungen Jg. 46, Nr. 63, S. 351–362), beschlossen. 

 

Der Rektor hat seine Zustimmung am 21. Dezember 2015 erteilt. 

 

 

Artikel 1 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 3 wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen“. 

b) Die Angabe zu § 34 wird wie folgt gefasst: 

„§ 34 Einsicht in die Prüfungsunterlagen und Aufbewahrung der Prüfungsakten“. 

 

2. Dem § 2 wird folgender Satz angefügt: 

„Den beiden Spezialisierungslinien Kultur und Geschichte sowie Governance ist der akademische 
Grad Bachelor of Arts zugeordnet und den beiden Spezialisierungslinien Lebenswissenschaften so-
wie Geo- und Umweltwissenschaften der akademische Grad Bachelor of Science.“ 

 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

„§ 3 Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen“. 

b) In Satz 2 wird das Wort „Zulassungsvoraussetzungen“ durch die Wörter „Zugangs- und Zulassungs-
voraussetzungen ersetzt und nach dem Wort „Sciences“ werden die Wörter „sowie in der Zulas-
sungs- und Immatrikulationsordnung der Albert-Ludwigs-Universität“ eingefügt. 

 

4. Dem § 9 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

„(3) Sind die für die erfolgreiche Absolvierung eines Moduls erforderlichen Studienleistungen er-
bracht, können in diesem Modul keine weiteren Studienleistungen erbracht werden.“ 
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5. In § 10 Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Prüfungsleistungen“ ein Komma und die Wörter 
„die in schriftlicher, mündlicher oder praktischer Form zu erbringen sein können,“ eingefügt. 

 

6. § 15 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben. 

 

7. § 20 Absatz 3 Satz 2 wird aufgehoben. 

 

8. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 3 Satz 7 werden die Wörter „§ 31 Absätze 2 und 3 bleiben“ durch die Wörter „§ 32 bleibt“ 
ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird nach Satz 4 folgender Satz eingefügt: 

„Themenstellung, Betreuung sowie die anschließende Begutachtung der Bachelorarbeit können mit 
vorheriger Genehmigung des Prüfungsausschusses auch durch einen Hochschullehrer/eine Hoch-
schullehrerin oder einen Privatdozenten/eine Privatdozentin erfolgen, der/die nicht der Albert-
Ludwigs-Universität angehört, wenn die Themenstellung im Einvernehmen mit dem Koordinator/der 
Koordinatorin der betreffenden Spezialisierungslinie des Studiengangs Bachelor of Liberal Arts and 
Sciences oder einem Hochschullehrer/einer Hochschullehrerin beziehungsweise einem Privatdozen-
ten/einer Privatdozentin erfolgt, der/die der Albert-Ludwigs-Universität angehört und in der betreffen-
den Spezialisierungslinie in Forschung und Lehre tätig ist.“ 

 

9. § 25 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Urkunde“ die Wörter „in englischer Sprache“ eingefügt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Zeugnis“ die Wörter „in englischer Sprache“ eingefügt. 

bb) Folgender Satz wird angefügt: 

„Auf Antrag des/der Studierenden ist dem Zeugnis und der Bachelorurkunde eine deutschsprachige 
Übersetzung beizufügen.“ 

c) In Absatz 4 Satz 1 werden nach den Wörtern „(Transcript of records)“ die Wörter „in englischer Spra-
che“ eingefügt. 

 

10. In § 29 Absatz 6 Satz 2 wird nach dem Wort „einer“ das Wort „amtlich“ eingefügt. 

 

11. § 31 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

„Waren Bachelorurkunde und Zeugnis zum Zeitpunkt der Rücknahme bereits ausgehändigt, sind 
diese einzuziehen.“ 

b) In dem neuen Satz 4 werden nach dem Wort „Bewertung“ die Wörter „und vor Aushändigung der 
Bachelorurkunde“ eingefügt. 

 

12. Die Überschrift von § 34 wird wie folgt gefasst: 

„§ 34 Einsicht in die Prüfungsunterlagen und Aufbewahrung der Prüfungsakten“. 
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Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2015 in Kraft. 

 

 

Freiburg, den 21. Dezember 2015 

 

 

Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer 
Rektor 

 
 


